
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Gewerbesteuer: Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur 
Zerlegung bei Batteriegroßspeicheranlagen zur Speicherung von Wind- und Solarener-
gie vom 13.11.2023 
 
Zusammenfassung 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben in gleich lautenden Erlassen vom 
13.11.2023 festgestellt, dass der Betrieb von Batteriegroßspeicheranlagen, die aus-
schließlich Strom aus Wind- und Solarenergie speichern, grundsätzlich den Anwen-
dungsbereich der Zerlegung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG eröffnen kann.  
 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben gleich lautende Erlasse zur Zerlegung bei 
Batteriegroßspeicheranlagen zur Speicherung von Wind- und Solarenergie vom 13.11.2023 
veröffentlicht (Anlage). Sie stellen fest, dass der Betrieb von Batteriegroßspeicheranlagen, die 
ausschließlich Strom aus Wind- und Solarenergie speichern, grundsätzlich den Anwendungs-
bereich der Zerlegung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG eröffnen kann. Voraussetzung hierfür 
ist insbesondere, dass der die Zerlegung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG in Anspruch neh-
mende Betrieb ausschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern 
sowie Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie betreibt. 
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